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Stellungnahme 
Angesichts des Artikels „Don Quijote mit Wassermühle“ im „Lëtzebuerger Wort“ vom 13/06/2020, sieht sich der 

Schöffenrat der Gemeinde Bauschleiden in der Pflicht eine Klarstellung abzugeben da laut dem Artikel der Anschein 

erweckt wird als würde man den neuen Besitzern der „Lannersmillen“ Steine in den Weg legen. Dies entspricht 

jedoch nicht der Wahrheit und somit will man mit diesem Statement Klarheit schaffen. 

Genehmigtes Projekt von 2018 zu Wiederherstellung der Verbindung zweier Bäche 

Da der Mühlenkanal die natürliche Durchgängigkeit der Bëttlerbach und Harelbach unterbricht, muss diese laut 

Europäischen Wasserrichtlinie wiederhergestellt werden. Darum habe man sich in der Vergangenheit bemüht eine 

Lösung zu erarbeiten die die Durchgängigkeit und der Erhalt der Wassermühle gewehrleistet. 

In Zusammenarbeit mit der Natur- und Wasserverwaltung, der Nationale Denkmalschutzbehörde, dem Naturpark 

und Gewässervertrag Obersauer und alten Besitzer der Mühle, wurde ein Projekt erarbeitet was eine Wasserzufuhr 

der Mühle weiter gewährleistet und die Wiederherstellung der Durchgängigkeit. Eine weitere Option war die 

Wiederinstandsetzung der Durchgängigkeit zwischen den zwei Bächen ohne weitere Zufuhr von Wasser an die 

Mühle. 

In der Vergangenheit habe man versucht, als Vermittler, zwischen den neuen Besitzern der historischen Mühle und 

den jeweiligen Verwaltungen zu agieren. Jedoch sind diese Versuche, zu unserem großen Bedauern, ohne Resultat 

ausgefallen. 

Die Gemeinde bedauert aber jetzt zutiefst, dass die Gemeinde Bauschleiden, hier als Mitverantwortlicher 

dargestellt wird.  

Man habe sich stets bemüht die Besitzer der Mühle zu unterstützen, sei es mit der Instandsetzung der Mauer beim 

Wassereinlauf zur Mühle, die Verkleinerung des Mindestabstands zur Straße um einen größeren Wohnbereich zu 

ermöglichen, den Verkauf von Gemeindeterrain um die Wiederinstandsetzung oder als Vermittler bei Differenzen 

der Eigentumsrechte. Man bedauert zutiefst diese Vorgehensweise. 

Dass man sich zuletzt, negativ gegen die Klassifizierung des Kanals ausgesprochen hat, ist darauf zurückführen, dass 

das Nationale Denkmalschutzbehörde die Katasternummer des Mühlenkanals schützen will, die aber nicht mehr 

mit dem aktuellen Lauf des Gewässers übereinstimmt. Darum habe man auch eine Ausmessung dieser Parzellen in 

Auftrag gegeben, um ein für alle Mal Klarheit über den genauen Verlauf des Wassers zu erhalten. 

Für die Gemeinde, besteht jedoch nicht die Frage ob Kultur- oder Naturschutz Vorhang hat, denn die vorliegenden 

Genehmigungen und Stellungnahmen seitens der Behörden befürworten gerade diesen Kompromiss.  

Planungssicherheit spielt auch eine große Rolle in solchen Projekten den wegen der langen und beschwerlichen 

administrativen Hürden. Ist es umso wichtiger sich an Absprachen zuhalten um Projekte, die sich über mehrere 

Jahre erstrecken, vorangetrieben und abgeschlossen zu können. 

Man gibt auch zu bedenken, dass man in der Vergangenheit schon zu Verurteilungen des luxemburgischen Staates 

gekommen ist, weil Europäische Richtlinien nicht umgesetzt wurden. Hier dürfte man auf jeden Fall auch kein 

weiteres Risiko eingehen.  
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Als Gemeinde Bauschleiden, appelliere man jetzt an die zuständigen Ministerien, endlich Farbe zu bekennen und 

der Gemeinde bestätigen ob Sie immer noch hinter dem Renaturierungsprojekt stehen den man möchte auf keinen 

Fall, weiter als Missetäter dastehen. 

Fakten: 

<2014 -> Diverse Treffen mit den Behörden 

2014 -> Ausarbeitung eines konkreten Projektes zur Wiederverbindung der Bäche mit weiterer Wasserzufuhr an 

die Mühle. Einverständnis der Besitzer für ein weitertreiben des Projektes. 

03/05/2015 -> Positive Stellungnahme der Nationale Denkmalschutzbehörde zu den zwei Varianten da weiterhin 

eine Wasserzufuhr zur Mühle gewährleistet ist. 

11/05/2016 -> Genehmigung der Naturverwaltung 

21/06/2018 -> Genehmigung der Wasserverwaltung 

04/12/2018 -> Verkauf der Mühle an Herrn Feltz 

2019 :  -> „Große“ Versammlung mit Wasserwirtschaft Amt, Umweltverwaltung, Denkmalschutz, Hrn Feltz und dem 

Schöffenrat in Bauschleiden 

2019 : - > Diverse Unterredungen mit Hrn. Feltz und Nachbarn zwecks Klärung der Besitzverhältnisse 

2019 : -> Diverse Interventionen des Schöffenrates resp. des Bürgermeisters bei Wasserwirtschaftsamt und 

Denkmalschutz. 

 

Laut dem Wasserwirtschaft Amt, gewährleistet das jetzige Projekt die europäischen Richtlinien und die 

Wasserzufuhr zu Mühle. Die zwei erforderlichen Genehmigungen seien auch strikt voneinander zu trennen, so 

benötige man eine Wassergenehmigung für das Projekt und eine für das Betreiben der Mühle. 

Projekt wirkt dem Überschwemmung Risiko entgegen 

In Wintermonaten und Regenperioden, wo es öfters zu einem Austreten des Wassers aus dem Kanal gekommen 

ist, dürfte mit dem aktuellen Projekt der Betrieb der Mühle mit Wasserkraft gewährleistetet sein und auch das 

Risiko der Überschwemmung mindern. 

Hingegen der Mühlenvorgang, wie schon in der Vergangenheit, in den Sommermonaten bei Wasserknappheit über 

das Dieselaggregat läuft. 
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